
111
1674 [ Dezember 27 . ] , "uff Joanni [Evangelist ] " A
VORTRAG[ VON BEAT JAKOB I . ZURLAUBEN] VOR RAT UND 100 ZU LUZERN

"Vohr alten Zytten haben Ettwelche Potentaten , auch hoche repuplique , sich

sonderbahr beflissen , durch Jre frygebigkeit undt Rycher Vergeltung . . . auch

so gar die alleriungsten Verdiensten undt wolthaten , Jre Generositeten . . .

am Meisten schynbahr Zu machen , (deren Exempel dan underschidliche Zu erzel-

len wehren ) , hierdurch sy nit allein Ruom undt lob erlangt , sonders die ge-

meüter so vil mehr an sich gezogen , undt Jnen verbindtlich gemacht haben.

A 1653 die Lender Jn bekandten ohrten die unguotte rebellion [ Bauernkrieg]

der Underthonen gegen Jre Natürlichen Oberkeit sich erhebt , hatt mein . . .

vatter [Beat  II . Zurlauben ] sei . Zu diensten . . . hochlob . . . . Ohrts Lucem,

unverdrossen bey dag undt nacht , undt Zu Zytten . . . nit ohne grosse gefahr

sich gebruchen Lassen , Wessendtwegen damahlen Ein . . . alhiesiger Magistrat

als die herren schultheissen , Raht , auch der grosse Raht genambt die Hundert,

wegen disser officien . . . auch anderen anlaasen , eben auch gleichmässige Ge¬

nerositeten undt Dankhbahres gemeüt schynen Lassen , Jn dem sy . . . [ 1654 ] Mei¬

nem . . . vattern sei . sambt seinen 3 Söhnen [ - neben Beat Jakob I . waren dies
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He % nrich  II . und K o n r a d IV . - ] , das bürgerrecht Jrer stadt uff

Ewig vergäbet undt verehrt undt Ein authentisch bermentin brieff Zugestelt

wie dan der Jenige uns undt Zuhanden unserer Nachkhurrmenden Zugestelte brieff

solchs an dag giebt , dardurch sy glichermassen so vil mehrers unsere gemeüt-

ter an sy gezogen . . . etc . Gestalten dan sit solcher Zytt bey ettwelchen

glegenheiten . . . die guotte begirdt undt affect . . . wirdt verspürt worden

sein.

Nun weilen ettliche burgerrecht eine gewusse Erneuerungspflicht uff sich tra¬

gen undt aber gleichwol Jn vermeltem uns Ertheilten Bürgerbrieff nichts der¬

gleichen anbedingt sonders uff Ewig gestelt Jst , habe ich nichts desto wehiger



Ze verheüttung Kunfftiger [ Schwierigkeiten ] . . . mich vohr disserem by H.

schultheisen [ von Luzern , Alfons ] vohn Sonnenberg  seligen undt sit-

hero vohr ettwas Zytt bey einem . . . Magistrat des daglichen Rahts alhie an-
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melden , undt umb ein sattsarme Erleüterung gebührendt pitten lassen . Maasen

dan mir vohn beiden ohrten schrifftliche Andtwohrt erfolget , das weilen . . .

vermehlte burgerrecht uff Ewig ertheilt sye , das es keiner Emeüwerung nie¬

mahlen vohn nötten haben werde , Weilen aber Jn deme lesteren darumb ertheil-

ten oberkeitlichen schyn , unsere Nachkhomende nit benambset worden , habe ich

mich hierin nit Richten noch die sach Recht verstehen können , sonders uff

empfangenen Anlaass undt geschächne verleiturig mich Selbsten Jn Person vohr

Eweren . . . herligkeiten , Jn narrten Meiner familien alhie Presentieren undt

nochmahlen umb das Ertheilte Ewige Bürgerrecht . . . schuldigen dankh sagen,

umb vernere Griädige Confirmation undt häbhaffter Erleütterung der Nachkhumen-
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den halber . . . mit schuldigem respect . . . pitten wollen . . . . Nota Ale¬

xander Magnus  einem treuen hoffherrn 5000 Kr . verehrt syn dochter
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uszestüren , da der Hoffherr gsagt , es sye [ zuviejl , hatt er geandtwohrtet
4 .

wan es Jme schon Ze vil . . . [ ?] empfangen , sye es Jme nit Ze vil Zegeben . "

1 ) Bürgerrechtsurkunde s . MsZF 35 II 102  a
2 ) vgl . auch AH 16/137 ; 44/105
3 ) Eine solche Bestätigung wurde dann von Luzern noch am selben Tag ausge¬

stellt , s . das Original in MsZF 35 VI 79.
4 ) Text zerstört

-  Blatt 248 leerKonzept AH 57 , 247 - 248
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